
Anhang II 

 

 

Vorbemerkungen zum Länderteil 

 
Inhalt und Umfang 
 
Der Anhang II (Länderteil) der Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtli-
chen Angelegenheiten enthält 
 
a) eine Übersicht über die vorhandenen wesentlichen Erkenntnisse im Auslieferungs- und 

Vollstreckungshilfeverkehr sowie im sonstigen Rechtshilfeverkehr in Strafsachen im 
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ausländischen Staaten ein-
schließlich der völkerrechtlichen Übereinkünfte über die Auslieferung, die Vollstre-
ckungshilfe und die sonstige Rechtshilfe, 

 
b) eine Zusammenstellung der im Verhältnis zu ausländischen Staaten geltenden Rege-

lungen über die Rechts- und Amtshilfe der Zollverwaltungen in Verfahren wegen Ver-
dachts von Zuwiderhandlungen gegen die Zoll-, Steuer-, Monopol- und Devisengesetze 
(s. Anlage I zu Anhang II), vgl. stets auch Bundesgesetzblatt Teil II, Fundstellennach-
weis B (Völkerrechtliche Vereinbarungen). 

 
c) eine Zusammenstellung anderer völkerrechtlicher Übereinkünfte sowie europäischer 

Rechtsakte von besonderer Bedeutung für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtli-
chen Angelegenheiten, die für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft sind (s. Anlage II 
zu Anhang II), vgl. stets auch Bundesgesetzblatt Teil II, Fundstellennachweis B (Völker-
rechtliche Vereinbarungen). 

 
d) eine Liste der Urkunden, die gemäß Artikel 52 Abs. 1 des Schengener Durchführungs-

übereinkommens unmittelbar durch die Post zugestellt werden können (s. Anlage III zu 
Anhang II). 

 
e) eine Zusammenstellung von Rechtsgrundlagen für polizeiliche Rechtshilfemaßnahmen 

gemäß ausgewählter bilateraler und multilateraler vertraglicher Vereinbarungen mit dem 
Ausland (s. Anlage IV zu Anhang II), vgl. stets auch Bundesgesetzblatt Teil II, Fundstel-
lennachweis B (Völkerrechtliche Vereinbarungen). 

 
Die Angaben im Länderteil entbinden nicht von einer Prüfung der Rechtslage im Einzelfall. 
Bei aktuellen politischen Veränderungen in einem Staat, der um Auslieferung, Vollstre-
ckungshilfe oder sonstige Rechtshilfe ersucht werden soll, kann eine vorherige Kontaktauf-
nahme mit der obersten Justizbehörde geboten sein. 
 
 
Fiskalische Strafsachen 
 
Rechtshilfe in fiskalischen Strafsachen, d. h. wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zoll-, 
Steuer-, Monopol- und Devisengesetze, wird immer dann geleistet, wenn und soweit eine 
völkerrechtliche Übereinkunft eine Verpflichtung dafür vorsieht. Von der Bewilligungsbehör-
de ist jeweils zu prüfen, ob in fiskalischen Strafsachen eine Rechtshilfe auch ohne eine völ-
kerrechtliche Übereinkunft in Betracht kommt (s. Nr. 5 c der Zuständigkeitsvereinbarung 
vom 28. April 2004 (Anhang I). 
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Polizeilicher Rechtshilfeverkehr 
 
Die Angaben bezüglich des polizeilichen Rechtshilfeverkehrs sind auf ausgewählte (bereits 
in Kraft getretene) bilaterale und multilaterale Übereinkünfte beschränkt worden. In den ge-
nannten Fällen besteht eine grundsätzliche Pflicht zur Erledigung polizeilicher Ersuchen 
nach Maßgabe des innerstaatlich geltenden Rechts (s. Nrn. 123, 124 der Richtlinien). Vor-
sorglich wird darauf hingewiesen, dass weitere völkerrechtliche Übereinkünfte bestehen, die 
den polizeilichen Rechtshilfeverkehr zum Gegenstand haben. 
 
 
Übersetzungen 
 
Übersetzungen sollen in der Regel von einem öffentlich bestellten und vereidigten Überset-
zer oder Dolmetscher angefertigt werden. 
 
 
Beglaubigung und Legalisation 
 
Eine Beglaubigung oder Legalisation von Schriftstücken ist nur in den im Länderteil angege-
benen Fällen erforderlich. 
 
 
Befugnisse deutscher Konsularbeamter 
 
Im Länderteil sind über die Befugnisse deutscher Konsularbeamter nur Angaben enthalten, 
sofern die Regierungen der betreffenden Staaten hierzu verbindliche Erklärungen abgege-
ben haben. 
 
 
Haftfallmitteilungen 
 
Angaben über Haftfallmitteilungen sind im Länderteil nur aufgenommen, soweit aufgrund 
völkerrechtlicher Übereinkünfte eine Verpflichtung der deutschen Behörden besteht, von 
Amts wegen die jeweilige zuständige konsularische Vertretung über die Festnahme eines 
ausländischen Staatsangehörigen zu unterrichten. 
Im Übrigen wird auf Artikel 36 Abs. 1 Buchst. b) des Wiener Übereinkommens vom 24. April 
1963 über konsularische Beziehungen (BGBl. 1969 II S. 1585) aufmerksam gemacht, wo-
nach die konsularischen Vertretungen auf Verlangen des Betroffenen über die Festnahme 
eines ausländischen Staatsangehörigen in Kenntnis zu setzen sind. 
 
 
Interpol 
 
Im Länderteil ist jeweils angegeben, wenn ein Staat der Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation (Interpol) angehört bzw. wenn es dort ein Sub-Büro gibt. Mit diesen Staaten ist 
im Rahmen der Interpolstatuten sonstiger Rechtshilfeverkehr möglich. 
 
 
EU-Ratsdokumente 
 

Die im Anhang II der Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angele-
genheiten angegebenen EU-Ratsdokumente finden sie im Internet unter 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=549&lang=DE. 
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Staatenverzeichnis 
 
Das jeweils aktuelle Staatenverzeichnis ist auf der Homepage des Auswärtigen Amtes 
(www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Terminologie/Laenderverzeichnis.pdf) zu 
finden. 

 

Internetausgabe 

 
Der Anhang II der Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angele-
genheiten ist im Internet auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz 
(www.bmj.bund.de) zu finden und wird dort fortlaufend aktualisiert. 

 


